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„Eine zunächst strei t ige Problemlage  durch 
einverständl iche Lösung zu bewält igen, ist 
auch in einem Rechtsstaat grundsätzl ich 
vorzugswürdig gegenüber einer r i chterl ichen 
Strei tentscheidung. “  

 

(BVer fG,  Beschl .  vom 14 .02.2007,  1  BvR 1351/01) 
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A. Verfahren 
 
 

I. Mediation beim Güterichter in der Verwaltungsgerichtsbarkeit  

 

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht und das Schleswig-

Holsteinische Verwaltungsgericht haben den Beteiligten anhängiger Antrags-, 

Klage-, Beschwerde- und Berufungsverfahren seit Sommer 2008 gerichtliche 

Mediation angeboten. Dieses Angebot wird ab 1. Januar 2013 auf der Grundlage 

des am 26. Juli 2012 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Förderung der Mediation 

und anderer Verfahren der Konfliktbeilegung“ durch sogenannte Güterich-

ter/innen fortgeführt. Die in den Geschäftsverteilungsplänen des Verwaltungsge-

richts und des Oberverwaltungsgerichts bestimmten Güterichter/innen im Sinne 

des § 278 Abs. 5 ZPO können „alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließ-

lich der Mediation‘“ einsetzen. Vor dem Hintergrund der Erfolge des Angebots 

gerichtlicher Mediation wird der Schwerpunkt auf dem Angebot von Konfliktbeile-

gung mit der Methode der Mediation liegen. Daher wird die Kurzbezeichnung 

„Mediation beim Güterichter“ verwendet. 

 

Mediation heißt Vermittlung. Neben der richterlichen Streitentscheidung und dem 

gerichtlichen Vergleich wird damit ein dritter – einvernehmlicher - Weg zur Been-

digung eines Gerichtsverfahrens aufgezeigt, der auf eine nachhaltige Einigung 

der Beteiligten unter Mitwirkung einer/eines für diese Aufgabe besonders ausge-

bildeten Richter/in setzt (vgl. Standard für die Einstiegsqualifizierung als richterli-

che[r] Mediatior[in] in der Verwaltungsgerichtsbarkeit).  

 

Das Verfahren vor dem Güterichter ist freiwillig und von dem anhängigen 

Rechtsstreit losgelöst. Die Beteiligten erarbeiten mit Unterstützung des/der rich-

terlichen Mediators/in eine ihren individuellen Interessen angepasste Konfliktlö-

sung gemeinsam und selbstverantwortlich. Diese Konfliktlösung lässt eine höhe-

re Befriedung erwarten, als es bei einer streitigen Gerichtsentscheidung der Fall 

ist. Das entlastet die Gerichte. Die Durchführung des streitigen Verfahrens wird 

überflüssig, oft auch eine Vollstreckung. 

 

Der/die Güterichter/in, welche/r die Mediation durchführt, hat keine Entschei-

dungsbefugnisse hinsichtlich des streitigen Verfahrens und darf an diesem nicht 

beteiligt sein. Das ist von Gesetzes wegen sichergestellt (§ 278 Abs. 5 S. 1 

ZPO). Die Streitsache wird vertraulich behandelt, so dass niemand befürchten 
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muss, dass irgendetwas aus dem Mediationsverfahren „gegen“ ihn oder sie ver-

wendet wird. 

 

Eine Mediation will eine möglichst umfassende Streitbeilegung erreichen. Des-

halb können - im Einverständnis aller - auch Stellen und Personen in die Media-

tion einbezogen werden, die an dem Ausgangsverfahren nicht beteiligt sind.  

 

Kennzeichnend für die Mediation beim Güterichter sind damit 

 

 die Unabhängigkeit des Mediationsverfahrens gegenüber dem (weiter) an-

hängigen Rechtsstreit: Gelingt die Vermittlung, wird der Rechtsstreit beendet 

und eine streitige Entscheidung vermieden; misslingt sie, behalten die Betei-

ligten den Anspruch auf „ihr“ Urteil oder „ihren“ Beschluss. 

 

 die Vermittlung durch eine/n Mediator/n, die/der neutral und allparteilich und 

nicht „nur“ an einem juristisch definierten „Streitgegenstand“ orientiert ist; 

 

 die strikte Trennung von Mediator/in und streitentscheidendem/r Richter/in, 

die/der niemals Mediator/in sein kann; 

 

 die Suche und verlässliche Formulierung einer Lösung, die an den Interessen 

der Streitbeteiligten orientiert und darauf angelegt ist, eine dauerhaft haltbare 

Basis für das künftige Rechtsverhältnis der Beteiligten zu formulieren; 

 

 die Vertraulichkeit des gesamten Verfahrens, das nicht nur nicht-öffentlich ist, 

sondern auch dann, wenn es ohne (Vermittlungs-)Lösung endet, garantiert 

keine Auswirkungen auf das – dann fortzusetzende – „Hauptverfahren“ vor 

dem/der streitentscheidenden Richter/in hat. 

 

Niemand muss also fürchten, dass die Mediation zu einer Verschlechterung der 

jeweiligen Rechtsposition führt. Scheitert die Mediation, wird der Rechtsstreit so 

fortgesetzt, als „wäre nichts gewesen“. Die Beteiligten können also das gerichtli-

che Verfahren fortsetzen.  
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II. Grundregeln für die Mediation beim Güterichter 

 

 

1) Das Mediationsverfahren beim Güterichter ist ein von der anhängigen Ver-

waltungsrechtssache (Antrag nach § 80 Abs. 5 oder nach § 123 VwGO, 

Klage, Normenkontrollantrag, Berufungszulassungsantrag, Berufung, Be-

schwerde, u. a.) unabhängiges Verfahren, das in jeder Hinsicht in strikter 

Trennung vom Streitverfahren geführt wird. Dies gilt insbesondere hinsicht-

lich der Person der/des Mediator/in (s. u. IV.1-5), hinsichtlich der getrennten 

Aktenführung (unten IV.10) und der Protokollierung von Mediationsverhand-

lungen (unten II.5).  

 

2) Die Mediation beim Güterichter beruht auf § 173 VwGO i. V. m. § 278 Abs. 

5 Satz ZPO. 

 

3) Das Mediationsverfahren ist nicht öffentlich und absolut vertraulich. Aus-

nahmen sind nur zulässig, wenn und soweit alle Beteiligten zustimmen. So-

wohl die Mediatorin oder der Mediator als auch die Verfahrensbeteiligten 

verpflichten sich, die Vertraulichkeit zu wahren. 

 

Eine Mediation beim Güterichter findet nur statt, wenn alle Beteiligten damit 

einverstanden sind. Das Einverständnis der Beteiligten ist auch innerhalb 

des Mediationsverfahrens für einzelne Verfahrensschritte erforderlich, wie 

z.B. die Hinzuziehung Dritter, die Beiziehung von Unterlagen oder die 

Durchführung von Anhörungen. 

 

4) In der Regel verläuft eine Mediation in fünf Phasen: Zunächst werden 

 

- die Verfahrensregeln abgestimmt, sodann  

 

- die streitigen bzw. regelungsbedürftigen Punkte herausgearbeitet und 

gewichtet; weiter wird 

 

- die Interessenlage der Beteiligten analysiert, auch soweit sie über die 

Grenzen des „Streitgegenstandes“ hinausreicht; dabei geht es auch da-

rum, die widerstreitenden Interessen für beide Seiten nachvollziehbar 

werden zu lassen; anschließend werden 
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- Lösungsmöglichkeiten (gesammelt und) entwickelt, bewertet, und mit 

den beteiligten Interessen abgeglichen; schließlich wird eine 

 

- (schriftliche) Fixierung der Lösung erarbeitet, die zugleich zur Erledigung 

des Hauptsacherechtsstreits führt. 

 

Die Vereinbarung über eine Streitbeilegung kann über den Streitgegenstand 

des gerichtlichen Verfahrens hinausgehen. 

 

5) Über Mediationsverhandlungen wird kein Inhaltsprotokoll erstellt. 

 

 

6) Die Mediation beim Güterichter will anwaltliche und sonstige außergerichtli-

che Mediationsangebote weder ersetzen noch in Konkurrenz dazu treten. 

Die Mediation beim Güterichter beschränkt sich auf Verfahren, die bereits 

bei Gericht anhängig sind. 

 

 

III. Einleitung von Mediationsverfahren 

 

1) Die Initiative zum Mediationsverfahren kann ausgehen  

- von den Beteiligten oder ihren Anwälten oder  

- vom Gericht. 

Die am Verwaltungsgericht bzw. am Oberverwaltungsgericht tätigen Richte-

rinnen und Richter werden auf mediationsgeeignete Fälle achten.  

 

2) Den Beteiligten kann nach Verfügung der oder des Vorsitzenden bereits im 

Zusammenhang mit der Eingangsverfügung ein allgemeiner Hinweis auf die 

Möglichkeit eines Mediationsverfahrens beim Güterichter erteilt werden. Die 

Richterinnen und Richter können die Beteiligten und ihre Anwälte in jeder 

Lage des Verfahrens über das Angebot einer Mediation informieren.  

 

3) Liegt aus der Sicht des streitentscheidenden Richters ein mediationsgeeig-

netes Verfahren vor oder geht von einem Beteiligten die Initiative für ein 

Mediationsverfahren aus, bittet im Regelfall der streitentscheidende Richter 
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die Beteiligten unter Beifügung von Informationen über die Mediation beim 

Güterichter um schriftliche Mitteilung, ob sie mit der Durchführung eines 

Mediationsverfahrens einverstanden sind (soweit nicht bereits geschehen) 

und ob sie einen bestimmten Mediator oder eine bestimmte Mediatorin 

wünschen. 

 

4) Der streitentscheidende Richter kann die Anfrage nach dem Einverständnis 

mit einer Mediation beim Güterichter auch von der Mediationsabteilung stel-

len lassen. Er leitet dann die Akte an die Mediationsgeschäftsstelle. Wird 

der Durchführung eines Mediationsverfahrens nicht zugestimmt, werden die 

Streitakten mit einem entsprechenden Vermerk an den streitentscheidenden 

Richter bzw. Spruchkörper zurückgereicht. Die Anfrage und die diesbezügli-

chen Schreiben der Beteiligten werden nicht zur Streitakte geheftet und 

verbleiben getrennt davon in der Mediationsabteilung. 

 

 

IV. Auswahl und Aufgaben der Mediatorin bzw. des Mediators 

 

1) Als Güterichter/in wird nicht der „gesetzliche Richter“ tätig. Die Richterinnen 

und Richter, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Media-

tion verfügen und die von den Präsidien zu Güterichtern bestimmt worden 

sind, sind auf der Internetseite der Verwaltungsgerichtsbarkeit Schleswig-

Holstein sowie in dem Faltblatt mit Informationen über Mediation beim Güte-

richter bekannt gegeben. Die Streitbeteiligten können aus dieser Liste eine 

Richterin oder einen Richter als Güterichter/in frei auswählen, die oder der 

nicht an dem anhängigen Streitverfahren beteiligt war, ist oder sein wird.  

 

2) Als Güterichter/in kann ein/e beim Verwaltungsgericht tätige/r Richter/in 

auch dann tätig werden, wenn das Streitverfahren beim Oberverwaltungs-

gericht anhängig ist; ebenso kann ein/e beim Oberverwaltungsgericht täti-

ge/r Richter/in in erstinstanzlich anhängigen Verfahren Mediationen beim 

Güterichter durchführen. Die Verwaltungsgerichte haben eine gemeinsame 

Mediationsgeschäftsstelle. 

 

3) Wenn keine Ausschlussgründe vorliegen, übergibt die Mediationsgeschäfts-

stelle dem/der Güterichter/in, den die Beteiligten übereinstimmend vor-

schlagen, die Akte. 
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Übermitteln die Beteiligten dem Gericht keinen übereinstimmenden Vorschlag 

wird der/die Güterichter/in aus der Liste entsprechend dem Geschäftsverteilungs-

plan bestellt werden. Im Einverständnis der Beteiligten kann ein/eine weitere/r 

Mediator/in hinzugezogen werden (Co-Mediation). Diese können auch aus einer 

anderen Gerichtsbarkeit kommen. 

 

4) Das Mediationsverfahren beim Güterichter beginnt mit der Übergabe der 

Akte an die/den Mediator/in. 

 

5) Die/der Mediator/in sorgt für einen fairen Ablauf des Mediationsverfahrens. 

Ein bestimmter Zeitrahmen ist nicht festgelegt; das Verfahren kann eine 

oder auch mehrere Sitzungen erfordern. Es gilt der Grundsatz, dass alle 

Verfahrensschritte einvernehmlich erfolgen. 

  

6) Die/der Mediator/in wird die Streitbeteiligten zusammen mit ihren Rechts-

anwälten dabei unterstützen, eine einvernehmliche Lösung ihres Problems 

zu erreichen. Er/sie hilft, Positionen zu klären, festgefahrene Situationen zu 

überwinden und eine zukunftsfähige Gestaltung zu erreichen. Unter Be-

rücksichtigung der Verfahrensstruktur und der Rechtslage, der Zeitdauer ei-

nes streitigen Verfahrens und dessen Kosten und Folgen sollen klare 

Rechtsbeziehungen für die Zukunft erarbeitet werden, die den Streit erledi-

gen.  

 

7) Die/der Mediator/in achtet darauf, dass die von den Beteiligten vereinbarten 

Verfahrensregeln eingehalten werden, er/ sie wird die Beteiligten motivie-

ren, an der Beilegung des Streits aktiv mitzuwirken. 

 

8) Mit dem Einverständnis der Beteiligten zum Mediationsverfahren erklären 

diese zugleich den Verzicht darauf, eine Beweiserhebung zum Inhalt von 

Erklärungen, die im Verlauf des Mediationsverfahrens abgegeben worden 

sind, oder von Mediationsverhandlungen oder zum Inhalt von Urkunden, die 

im Verlauf des Mediationsverfahrens vorgelegt oder erstellt worden sind, zu 

beantragen. Ebenso unterbleibt eine Weitergabe von Schriftsätzen aus dem 

Mediationsverfahren, oder von Protokollen an das streitentscheidende Ge-

richt. 
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9) Nach Abschluss des Mediationsverfahrens werden die Streitakten dem 

streitentscheidenden Richter oder Spruchkörper wieder zugeleitet.  

 

10) Die im Mediationsverfahren eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie 

die dazu entstandenen Protokolle werden separat geheftet und verbleiben 

getrennt in der Mediationsabteilung.  

 

 

V. Verhältnis zum Antrags-, Klage-, Beschwerde- oder Berufungsverfahren 

 

1) Stimmen die Beteiligten einem Mediationsverfahren beim Güterichter zu, 

wird das streitentscheidende Gericht im Regelfall durch Beschluss das Ru-

hen des Verfahrens anordnen (§ 173 VwGO, § 278 Abs. 5, § 251 ZPO). Je-

der Beteiligte kann durch einseitige Erklärung das Ende dieses Zustandes 

und die Fortsetzung des Streitverfahrens bewirken. 

 

2) Soweit die Beteiligten Streitgegenstände aus anderen, laufenden Gerichts-

verfahren, auch vor ordentlichen Gerichten oder Gerichten der Arbeits-, So-

zial- oder Finanzgerichtsbarkeit in das Mediationsverfahren einbeziehen 

wollen, obliegt es ihnen, für eine Aussetzung oder ein Ruhen jener Verfah-

ren zu sorgen. 

 

3) Beantragt ein Beteiligter schriftsätzlich die Fortsetzung des Streitverfahrens, 

ist die Mediation beim Güterichter beendet. Das Streitverfahren wird in die-

sem Fall von dem gesetzlichen Richter bzw. Spruchkörper weitergeführt. 

 

4) Das gerichtliche Verfahren kann – je nach dem Inhalt einer streiterledigen-

den Vereinbarung – durch  

- Rücknahme der Klage oder des Antrags, des Zulassungsantrags, der 

Berufung oder Beschwerde 

- Abgabe übereinstimmender Erledigungserklärungen, 

- Anerkenntnis oder 

- gerichtlichen Vergleich 

beendet werden.  
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Diese Erklärungen sind gegenüber dem/der Güterichter/in oder dem streit-

entscheidenden Gericht abzugeben.  

 

 

VI. Kosten 

 

Der/die Güterichter/in ist nicht befugt, über Prozesskostenhilfe zu entscheiden, 

dies ist Aufgabe des Prozessgerichts. 

Das Mediationsverfahren beim Güterichter löst keine zusätzlichen Gerichtsge-

bühren aus. Zur anwaltlichen Vergütung ist u. U. eine besondere Vereinbarung 

erforderlich. Sofern die Beteiligten die Übernahme der Reisekosten für die/den 

Güterichter/in vorher schriftlich erklären, kann die Mediationsverhandlung auch 

an einem Ort außerhalb von Schleswig durchgeführt werden.  

 


